
Auf Grund der §§ 4, 8 und 9 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
vom 21.04.1993 (SächsGVBl. S. 301) in der jeweils gültigen Fassung i. V. m. § 5 Vereinbarung
über die Eingliederung der Gemeinde Schönberg in die Gemeinde Mehltheuer hat der
Gemeinderat der Gemeinde Mehltheuer in seiner Sitzung am 25.03.1999 folgende Satzung
beschlossen:

Satzung
der Gemeinde Mehltheuer über das Inkrafttreten von Ortsrecht der

Gemeinde Mehltheuer im Ortsteil Schönberg
(Erstreckungssatzung)

§ 1
Geltungsbereich

1. Im Ortsteil Schönberg der Gemeinde Mehltheuer treten mit Wirkung vom 01.01.1999
folgende Satzungen und Verordnungen der Gemeinde Mehltheuer in Kraft:

- Satzung über die Form der öffentlichen Bekanntmachung und der ortsüblichen Be-
kanntgabe (Bekanntmachungssatzung) vom 16.10.1998
Ermächtigungsgrundlage: § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
(SächsGemO) vom 21.04.1993 (SächsGVBl. S. 301) und § 6 der Verordnung des
Staatsministeriums des Innern über die Form kommunaler Bekanntmachungen
(KomBekVO) vom 19.12.1997 (SächsGVBl. S. 19) in der jeweils gültigen Fassung

- Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (Entschädigungssatzung)
vom 21.10.1994
Ermächtigungsgrundlage: § 4 in Verbindung mit § 21 der Gemeindeordnung für den
Freistaat Sachsen (SächsGemO) vom 21.04.1993 (SächsGVBl. S. 301) in der jeweils
gültigen Fassung

- Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen bei weisungs-
freien Aufgaben (Kostensatzung) vom 20.05.1994
Ermächtigungsgrundlage: § 25 des Verwaltungskostengesetzes des Freistaates
Sachsen ( SächsVwKG ) vom 15.04.1992 (SächsGVBl. S. 164) und § 4 der
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) vom 21.04.1993
(SächsGVBl. S. 301) in der jeweils gültigen Fassung

- Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer (Hundesteuersatzung) vom 09.01.1998
Ermächtigungsgrundlage: § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
(SächsGemO) vom 21.04.1993 (SächsGVBl. S. 301) i. V. m. § 2 und § 7 Absatz 2
des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) vom 16.06.1993
(SächsGVBI. S. 502) in der jeweils gültigen Fassung

- Satzung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen und die
Sicherung der Gehbahnen im Winter in der Gemeinde Mehltheuer (Straßenreinigungs-
satzung) vom 13.12.1996
Ermächtigungsgrundlage: § 51 Absatz 5 Satz 1 des Straßengesetzes für den Freistaat
Sachsen (Sächsisches Straßengesetz - SächsStrG) vom 21.01.1993 (SächsGVBl.
S. 93) in der jeweils gültigen Fassung



2. Gleichzeitig treten folgende Satzungen und Verordnungen der bisherigen Gemeinde
Schönberg außer Kraft:

- Satzung über die Formen der öffentlichen Bekanntmachung und der ortsüblichen Be-
kanntgabe (Bekanntmachungssatzung) vom 23.07.1997
Ermächtigungsgrundlage: § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
(SächsGemO) vom 21.04.1993 (SächsGVBl. S. 301) und § 1 der Verordnung des
Staatsministeriums des Innern zur Durchführung der Gemeindeordnung für den
Freistaat Sachsen (DVO SächsGemO) vom 08.06.1993 (SächsGVBl. S. 521)
in der jeweils gültigen Fassung

- Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (Entschädigungssatzung)
vom 14.09.1994
Ermächtigungsgrundlage: § 4 i. V. m. § 21 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO) vom 21.04.1993 (SächsGVBl. S. 301) in der jeweils gültigen
Fassung

- Satzung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen und die
Sicherung der Gehbahnen im Winter in der Gemeinde Schönberg (Straßenreinigungs-
satzung) vom 23.01.1996
Ermächtigungsgrundlage: § 51 Absatz 5 Satz 1 des Straßengesetzes für den Freistaat
Sachsen (Sächsisches Straßengesetz - SächsStrG) vom 21.01.1993 (SächsGVBl.
S. 93) in der jeweils gültigen Fassung

- Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer vom 24.08.1992
Ermächtigungsgrundlage: § 4 Absatz 1 und § 5 Absatz 1 des Gesetzes über die
Selbstverwaltung der Gemeinden und Landkreise in der DDR (Kommunalverfassung)
vom 17.05.1990

- Satzung für die Erhebung der Hundesteuer (Hundesteuersatzung) vom 30.10.1990
Ermächtigungsgrundlage: §§ 4 und 5 des Gesetzes über die Selbstverwaltung der
Gemeinden und Landkreise in der DDR (Kommunalverfassung) vom 17.05.1990

- Satzung für die Erhebung von Beiträgen, Gebühren und sonstigen Abgaben (Kosten-
satzung) vom 30.10.1990
Ermächtigungsgrundlage: §§ 4 und 5 des Gesetzes über die Selbstverwaltung der
Gemeinden und Landkreise in der DDR (Kommunalverfassung) vom 17.05.1990

§ 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.01.1999 in Kraft.

Mehltheuer, den 26.03.1999

Meinel

Bürgermeister


